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Verwaltungsbehörde  
für die Strukturinterventionen   
für das OP EFRE SH 2007-2013                
und das OP EFRE SH 2014-2020                     

  
                                                           

                                                                                                                                                                                               

                                                                                         
                                                                                               Kiel, den 20. Mai 2015 
                                                                                            
Ergebnisniederschrift  
über die Sitzung des Begleitausschusses (BGA) für das OP EFRE  
Schleswig-Holstein 2014-2020 am 26. Februar 2015 im MWAVT in Kiel 
 
Die Ladung zu der Sitzung erfolgte ordnungsgemäß: 

 Ankündigung des Sitzungstermins per E-Mail am 28. November 2014 

 Einladung zur Sitzung mit Schreiben vom 30. Januar 2015 

 Übersendung ergänzender Unterlagen per E-Mail am 19. Februar 2015  
 
Der Einladung lagen bei:  

 die Tagesordnung, 

 zu TOP I.1.: 
ein Beschlussvorschlag für die Methodik und die Kriterien für die Auswahl der 
Vorhaben gemäß Artikel 110 (2a) der VO (EU) Nr. 1303/2013, die AFG LPW - 
Auswahl und Fördergrundsätze und Regeln für die Unterstützung durch den EFRE 
im Rahmen des Landesprogramms Wirtschaft (LPW) - sowie eine Übersicht zu den 
spezifischen Kriterien für die Auswahl der aus dem EFRE im Rahmen des LPW 
kofinanzierten Vorhaben,  

 zu TOP I.2.: 
ein Beschlussvorschlag für den Bewertungsplan für das OP EFRE SH 2014-2020 
gemäß Artikel 110 (2c) der o. g. VO  sowie der Bewertungsplan für das OP EFRE – 
informell abgestimmt mit der EU-Kommission.   

 Beigefügt war auch die Ergebnisniederschrift über die Sitzung des Begleitaus-
schusses für das OP EFRE Schleswig-Holstein 2014-2020 vom 20. November 
2014 mit Anlagen. 
 

 Sitzungsdauer: 

  13.30 Uhr bis 14.50 Uhr 

 Sitzungsleitung: 

Herr Staatssekretär Dr. Nägele:            (13.30 Uhr – 14.30 Uhr) 
Herr Abteilungsleiter von Knobelsdorff: (14.30 Uhr – 14.50 Uhr) 
 
Feststellung der Beschlussfähigkeit: 

 Anmeldungen der Mitglieder zur Sitzung 
Anwesenheitsliste (Anlage 1) 
 
Begrüßung durch den Vorsitzenden Herrn Staatssekretär Dr. Nägele  
Herr Dr. Nägele begrüßt die Mitglieder und Gäste, insbesondere Herrn Schmied,  
GD Regio bei der Europäischen Kommission, und Frau Möbius, Referat EA 3 im BMWi. 
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Herr Dr. Nägele kündigt an, dass er die Sitzung gegen 14.30 Uhr wegen dringender 
auswärtiger Termine verlassen müsse; den Vorsitz werde dann der Leiter der Abteilung 
Wirtschaft, Herr von Knobelsdorff, übernehmen.  
 
Herr Dr. Nägele informiert, dass der Sitzungseinladung auch die Ergebnisniederschrift über 
die Sitzung vom 20. November 2014 beigefügt war, die gemäß Artikel 4 Absatz 5 der 
Geschäftsordnung des Begleitausschusses mit Ablauf von 10 Arbeitstagen nach der 
Versendung als angenommen gelten würde, sofern kein Mitglied innerhalb dieser Frist 
elektronisch oder auf dem Postwege widersprechen würde. Da im Rahmen der Frist kein 
Widerspruch oder Anmerkungen zur Ergebnisniederschrift eingegangen seien, gelte diese 
als angenommen und werde unter EU-SH.schleswig-holstein.de in den Internetauftritt des 
MWAVT eingestellt. 
 
Da von Seiten der Teilnehmenden keine Einwände bzw. Ergänzungs- oder Änderungs-
wünsche in Bezug auf die Tagesordnung erhoben werden, stellt Herr Dr. Nägele  
die ordnungsgemäße Ladung der Ausschussmitglieder und die Beschlussfähigkeit des  
Ausschusses (Anwesenheitsliste - Anlage 1) fest. 
 
 
TOP I. Förderperiode 2014-2020: OP EFRE Schleswig-Holstein 2014-2020     
 
TOP I.1.  
Methodik und Kriterien für die Auswahl der Vorhaben gemäß Artikel 110  
Absatz 2a der VO (EU) Nr. 1303/2013 - Auswahl- und Fördergrundsätze und 
Regeln für die Unterstützung durch den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE) im Rahmen des Landesprogramms Wirtschaft (AFG LPW) -  
- Beratung und Beschlussfassung -  
 

Herr Dr. Nägele schlägt zunächst vor, den TOP I.4. b) vorzuziehen und im Rahmen von 
TOP I.1. auch über den TOP “Querschnittsziele - Workshops vom 15. und 27. Januar 
2015“ zu berichten, da im Rahmen des TOP “Methodik und Kriterien für die Auswahl der 
Vorhaben“ gemäß Artikel 110 Absatz 2 a der VO (EU) Nr. 1303/2013 auch die 
Querschnittsziele thematisiert würden.  
Die Ausschussmitglieder sind mit dem Vorschlag einverstanden. 
Herr Balduhn informiert, dass die EFRE-Bewertungsbögen (Bewertungsmatrizes) in den 
Workshops am 15. und 27. Januar entwickelt und in der Lenkungsgruppensitzung am  
11. Februar 2015 diskutiert worden seien. Aufgrund der Beratung in der Lenkungsgruppe 
seien kleinere Nachjustierungen erfolgt.  
 
Die Bewertung erfolgt in einem zweistufigen, formulargestützten Verfahren: 
1) Antragsbogen Querschnittsziele (als Anlage des Förderantrags) 
Vorhabenbezogene Angaben zu den drei Querschnittszielen - vom Antragsteller 
auszufüllen. 
2) Bewertungsbogen (Bewertungsmatrix) 
Prüfung und Bewertung der Angaben des Antragstellers (inkl. Umwelt-Monitoring und 
Erhebung des 40%-Ziels der Landesregierung zur Unterstützung der Energiewende) - vom 
Dienstleister auszufüllen. 
 
Die Befassung mit den Antragsbögen „Querschnittsziele“ und die Beratung und Information 
zu den Querschnittszielen sollen die Projektträger in die Lage versetzen, das eigene 
Vorhaben frühzeitig mit Hinblick auf die Unterstützung der Querschnittsziele einzuschätzen 
und bei Bedarf zielgerecht zu modifizieren. Die Dienstleister, IB-SH und WTSH, richten im 

http://www.eu-sh.schleswig-holstein.de/
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Rahmen der Aufgabenübertragungsverträge für das LPW zur Umsetzung der drei 
Querschnittsziele des OP EFRE entsprechend Personalstellen ein (Äquivalent jeweils zwei 
halbe Stellen): 

Gleichstellung und Nichtdiskriminierung 

Nachhaltige Entwicklung. 
 
Herr Dr. Nägele ergänzt, dass die Bewertungsmatrizes als Anlagen Bestandteil der 
Auswahl- und Fördergrundsätze seien.  
Er fügt hinzu, dass das Konzept zwar noch nicht soweit gediehen sei, dass zum jetzigen 
Zeitpunkt bereits Personal eingestellt werden könne, dies aber möglichst im Sommer 
erfolgen solle. Die Querschnittszielvertreter/innen seien bei Formulierung des Stellenprofils 
beteiligt. 
 
Herr Dr. Nägele ruft die Auswahl- und Fördergrundsätze insgesamt auf und fragt, ob es 
weitere wesentliche Ergänzungen oder Anmerkungen geben würde. 
 
Auf die Hinweise von Herrn Gröpler zum Konzept „Gute Arbeit“ und zu einer 
entsprechenden Berücksichtigung in den Förderrichtlinien hebt Herr Dr. Nägele hervor, 
dass die Forderung durchaus wichtig sei und man im Detail noch in Diskussion mit dem 
DGB stehen würde und ergänzt, dass auch das Gespräch mit den Vertreter/-innen der 
Kammern und Verbände gesucht würde. Er weist darauf hin, dass das Ziel der Förderung 
nicht aus den Augen verloren werden dürfe. 
 
Hinsichtlich der noch in der Entstehung befindlichen Richtlinien informiert Herr Dr. Nägele, 
dass geplant sei, die Richtlinienentwürfe in den Sharepoint einzustellen und den stimm-
berechtigten Mitgliedern, 10 Arbeitstage Zeit für Anmerkungen zu geben. 
 
Herr Dr. Nägele unterstreicht, dass der Begleitausschuss über alle Änderungen informiert 
werde. 
 
Herr Balduhn erklärt, dass das Einvernehmen des Finanzministeriums zu den Auswahl- und 
Fördergrundsätzen vorliege, der Landesrechnungshof habe lediglich eine Verständnisfrage 
gestellt.  
 
Beschluss: 
Der Begleitausschuss genehmigt einstimmig nach erfolgter Prüfung gemäß Artikel 110  
Absatz 2 a der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 die für die Auswahl der Vorhaben 
verwendete Methodik und die Kriterien im Rahmen des Landesprogramms  
Wirtschaft sowie den EFRE-Bewertungsbogen und die Regelungen hinsichtlich der 
Förderfähigkeit von EFRE-Ausgaben als Kriterien für die Auswahl der zu fördernden 
Vorhaben des OP EFRE Schleswig-Holstein 2014-2020. 
 
Der Begleitausschuss ermächtigt die EFRE-Verwaltungsbehörde im MWAVT,  
erforderlich werdende Anpassungen, insbesondere aufgrund von Änderungen/Ergänzungen 
des OP EFRE Schleswig-Holstein 2014-2020, vorzunehmen. 
 
Information:  
Die Auswahl- und Fördergrundsätze für das Landesprogramm Wirtschaft - in der von Ihnen 
am 26. Februar 2015 genehmigten Fassung - sind seit Anfang Mai im Amtsblatt Schleswig-
Holstein veröffentlicht. Der Landesrechnungshof und das Finanzministerium des Landes 
Schleswig-Holstein hatten zuvor ihr Einvernehmen mit den Auswahl- und Fördergrund-
sätzen erklärt. Die im Amtsblatt Schleswig-Holstein veröffentlichte Fassung ist auch in den 
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gemeinsamen Sharepoint eingestellt.   
 
TOP I.2. 
Bewertungsplan für das OP EFRE gemäß Artikel 110 Absatz 2c der  

VO (EU) Nr. 1303/2013 - Beratung und Beschlussfassung -   

 
Herr Dr. Nägele weist auf die Austauschseite für Seite 5 des Evaluierungsplans für das  
OP EFRE SH 2014-2020 vom 29.01.2015 hin (Tischvorlage). 
Er informiert, dass Frau Sasse und Herr Gröpler in der letzten Sitzung der Lenkungsgruppe 
am 11.02.2015 gebeten hätten, hinsichtlich der Daten für die jährlichen Durchführungs-
berichte auch Auswertungen der Daten zu den Querschnittszielen sowie der Daten mit 
Angaben zum Konzept „Gute Arbeit“ aufzunehmen. Die Ergänzungen seien wunschgemäß 
unter „Methoden und benötigte Daten“ aufgenommen worden.  
 
Beschluss: 
Der Begleitausschuss genehmigt einstimmig nach erfolgter Prüfung gemäß Artikel 110  
Absatz 2 c der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 den Bewertungsplan für das OP EFRE 
Schleswig-Holstein 2014-2020.  
Der Begleitausschuss ermächtigt die EFRE-Verwaltungsbehörde im MWAVT,  
darin erforderlich werdende Anpassungen, insbesondere aufgrund von  
Änderungen / Ergänzungen des OP EFRE Schleswig-Holstein 2014-2020, vorzunehmen. 
 
TOP I.3. 
Prüfverfahren für die Finanzinstrumente - die EFRE-Beteiligungsfonds für Seed- und 
Start-up Unternehmen sowie für KMU und Existenzgründungen  
- Information  -  
 
Herr Dr. Nägele begrüßt zu diesem TOP als Referenten Herrn Hartwig, den Referatsleiter 
„Unternehmensfinanzierung und Schiffbau“ im MWAVT, sowie seinen Mitarbeiter, Herrn 
Bars, für eine Information über den aktuellen Stand der Beteiligungsfonds. 
 
Er erinnert daran, dass bereits im Rahmen der Sitzung am 19.06.2014 über die Ex-ante-
Bewertungen des „EFRE-Beteiligungsfonds für Seed und Start-up Unternehmen“ und des 
„EFRE-Beteiligungsfonds für KMU und Existenzgründungen" informiert worden sei und  
weist darauf hin, dass die Bewertungen auch im Internetauftritt des MWAVT unter  
EU-SH.schleswig-holstein.de eingestellt seien. Er hebt hervor, dass der Begleitausschuss 
gemäß Artikel 110 Absatz 1i) der VO (EU) Nr. 1303/2013 die Finanzinstrumente prüfen 
müsse und die Prüfung des „Beteiligungsfonds für KMU“ auf der Grundlage des von der 
EU-Kommission vorgeschriebenen Musters erfolgen solle.  
Herr Dr. Nägele unterstreicht, dass die Beurteilung, ob ein Finanzinstrument korrekt 
verlaufen würde, erst vorgenommen werden könne, wenn das Instrument bereits laufen 
würde.    
Herr Hartwig erläutert, dass dieser TOP derzeit lediglich der Information des Begleitaus-
schusses dienen würde. Das Land Schleswig-Holstein würde in der Förderperiode 2014-
2020 beabsichtigen, zwei sogenannte Finanzinstrumente einzusetzen. Diese beiden 
Finanzinstrumente seien im Bereich des Beteiligungskapitals anzusiedeln und sollten die 
bereits in der Förderperiode 2007-2013 realisierten Fonds weiterführen. Er hebt hervor, 
dass die Verwendung von Finanzinstrumenten in den ESI-Fonds eine Ex-ante-Bewertung 
voraussetzen würde, in der Marktschwäche nachgewiesen werden müsse. Im Fokus der 
Berichte stünden die Ex-ante-Bewertung des geplanten „EFRE-Beteiligungsfonds für Seed 
und Start-up Unternehmen“ und die Ex-ante-Bewertung des geplanten „ EFRE-

http://www.schleswig-holstein.de/MWAVT/DE/EU_Foerderung_2014_2020/Landesprogramm_Wirtschaft/efre_2014_2020/PDF/ex_ante_Bewertung_efre_seed.html
http://www.schleswig-holstein.de/MWAVT/DE/EU_Foerderung_2014_2020/Landesprogramm_Wirtschaft/efre_2014_2020/PDF/ex_ante_Bewertung_efre_kmu.html
http://www.eu-sh.schleswig-holstein.de/
http://www.schleswig-holstein.de/MWAVT/DE/EU_Foerderung_2014_2020/Landesprogramm_Wirtschaft/efre_2014_2020/PDF/ex_ante_Bewertung_efre_seed.html
http://www.schleswig-holstein.de/MWAVT/DE/EU_Foerderung_2014_2020/Landesprogramm_Wirtschaft/efre_2014_2020/PDF/ex_ante_Bewertung_efre_seed.html
http://www.schleswig-holstein.de/MWAVT/DE/EU_Foerderung_2014_2020/Landesprogramm_Wirtschaft/efre_2014_2020/PDF/ex_ante_Bewertung_efre_kmu.html
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Beteiligungsfonds für KMU und Existenzgründungen". 
Herr Bars ergänzt, dass nach der Hälfte der Förderperiode geplant sei, eine Zwischen-
evaluierung durchzuführen. Über die Ergebnisse würde der Begleitausschuss im Detail 
informiert werden. 
 
Herr Schmied gibt zu bedenken, dass den Fonds oftmals Fördermittel zur Verfügung 
gestellt, aber diese nicht weitergereicht worden seien. Herr Dr. Nägele versichert, dass 
Schleswig-Holstein alles dafür tun würde, dass die Mittel ausgezahlt würden. 
Herr Bars bestätigt, dass die Fondsmittel ausfinanziert seien.  
 
Hinweis: Als Tischvorlage ist ein Handout des Referats zu den Beteiligungsfonds verteilt 
worden. Dieses wird in den Sharepoint eingestellt. 
 
TOP I.4. Verschiedenes (FP 2014-2020) 
a) Einrichtung und Betrieb eines SharePoints - Information - 
 
Herr Dr. Nägele informiert, dass die Nutzung des in der Sitzung am 20. November 2014 
angekündigten SharePoints „Begleitausschuss für das OP EFRE SH 2014-2020“ – der  
gemeinsamen Zusammenarbeits- und Kommunikationsplattform - für alle 
Begleitausschussmitglieder und ständigen Gäste seit 16. Februar über den Link: 
https://extranet.dataport.de/websites/0002 erfolgen und die gemeinschaftliche Arbeit 
unterstützen solle. 
 
Auf die Nachfrage, ob auf wichtige eingestellte Dokumente per E-Mail hingewiesen würde, 
erklärt Herr Dr. Nägele, dass wichtige Schlüsseldokumente auch weiterhin parallel per Post 
verschickt würden.    

 
TOP I.4. Verschiedenes (FP 2014-2020) 
b) Querschnittsziele - Workshops vom 15. und 27. Januar 2015 - Information - 
 
Hinweis: Dieser TOP wurde vorgezogen unter TOP I.1. 
 
TOP I.4. Verschiedenes  (FP 2014-2020)     
c) Integrierte territoriale Investitionen „Tourismus- und Energiekompetenzregion  
    Westküste“ (ITI Westküste) - Sitzung vom 29. Januar 2015 - Information -  
 
Herr Dr. Nägele informiert über den weiteren Zeitplan in der 1. Wettbewerbsphase: 
 
31.03.2015: Frist zur Einreichung der Konzepte in der 1. Wettbewerbsphase 
11.05.2015: Konstituierende Sitzung des ITI-Gremiums, Beratung der eingereichten  
                    Konzepte                     
22.06.2015: Sitzung des ITI-Gremiums und anschließende Sitzung des Westküstenbeirats 
 
Er informiert, dass die vorgesehenen Termine und Fristen voraussichtlich gehalten würden  
und unterstreicht, dass die Rückmeldung der ITI-Scouts bisher durchaus positiv ausfallen 
würde. Die 2. Wettbewerbsphase werde für das III. Quartal 2015 geplant.  

 

TOP I.4. Verschiedenes (FP 2014-2020 

d) Lenkungsgruppe / Landesweites Empfehlungsgremium  

- Sitzung vom 11. Februar 2015 - Information - 

http://www.schleswig-holstein.de/MWAVT/DE/EU_Foerderung_2014_2020/Landesprogramm_Wirtschaft/efre_2014_2020/PDF/ex_ante_Bewertung_efre_kmu.html
https://extranet.dataport.de/websites/0002
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Herr Dr. Nägele informiert, dass im Rahmen der konstituierenden Sitzung des 
Landesweiten Empfehlungsgremiums, für Artikel 2, Absatz 1, der Geschäftsordnung des 
Landesweiten Empfehlungsgremiums die Ergänzung des Wortes „insbesondere“ 
vorgeschlagen worden sei. Dieser Zusatz würde die Möglichkeit eröffnen, im Landesweiten 
Empfehlungsgremium neben Projekten mit einem Fördervolumen über 500.000 Euro EFRE-
Mitteln über Einzelfälle zu beraten und zu beschließen.  
 
Herr Dr. Nägele erläutert, dass gemäß Artikel 6 Absatz 2 der Geschäftsordnung des 
Landesweiten Empfehlungsgremiums Änderungen an der Geschäftsordnung dem 
Begleitausschuss zur Zustimmung vorgelegt werden müssten und erinnert daran, dass der 
Begleitausschuss in seiner Sitzung am 20. November 2014 die Geschäftsordnung des 
Landesweiten Empfehlungsgremiums für das OP EFRE Schleswig-Holstein 2014-2020  
genehmigt habe. 
 
Neu: 

Artikel 2 

Aufgaben 

(1) Das Landesweite Empfehlungsgremium bewertet und votiert insbesondere 

die Projekte mit einem Fördervolumen von über 500.000 Euro EFRE-Mitteln anhand der  

von der Verwaltungsbehörde vorgelegten Unterlagen. 

 
Beschluss: 
Der Begleitausschuss für das OP EFRE Schleswig-Holstein 2014-2020 stimmt mit einer 
Enthaltung der Änderung der Geschäftsordnung des Landesweiten Empfehlungsgremiums 
in Artikel 2, Absatz 1, zu. 
 
Herr Dr. Nägele verlässt die Sitzung; den Vorsitz übernimmt Herr von Knobelsdorff. 
 
TOP II. Förderperiode 2007-2013: OP EFRE Schleswig-Holstein 2007-2013  
  
TOP II.1. Verschiedenes (FP 2007-2013)  
a.) Programmabschluss - Information -  
 
Herr von Knobelsdorff übergibt zu diesem TOP an Herrn Balduhn. Dieser erinnert daran, 
dass die Förderperiode 2007-2013 noch nicht beendet sei, sondern erst im Jahr 2017 
abgeschlossen würde. 
Herr Balduhn erläutert, dass bislang rund 96 % der EFRE-Mittel bewilligt seien; knapp 81% 
der EFRE-Mittel seien durch die zwischengeschalteten Stellen, die IB SH und die WTSH,  
bereits ausgezahlt. Er fügt hinzu, dass mit der Einreichung des 20. Zahlungsantrages die  
95 %-Prozentmarke fast erreicht würde; die restlichen 5 % müssten zwischenfinanziert 
werden. 
Frau Möbius ergänzt, dass alle Länder mit dieser 5 %-Regelung Probleme haben würden. 
Herr Balduhn  verweist darauf, dass eine Vorfinanzierung durch Projektträger – wie in der 
Förderperiode 2000-2006 – vermieden werden sollte. Eine endgültige Lösung würde noch 
nicht vorliegen, es werde aber versucht, Liquiditätsmanagement zu betreiben, um den 
Schaden möglichst gering für die Projektträger zu halten. 
Herr von Knobelsdorff unterstreicht, dass es sehr unglücklich sei, wenn die letzten 
Projektträger sozusagen für alle in Haftung treten müssten.  
Frau Kling fügt hinzu, dass das Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten für den 
eigenen Bereich überlegen würde, vorzufinanzieren, um die Projektträger zu entlasten. 
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TOP II.1. Verschiedenes (FP 2007-2013)  
b.) Jährlicher Kontrollbericht 2014 - Information - 
 
Für die EFRE-Prüfbehörde informiert Frau Manikowski, dass der Jahreskontrollbericht 
2014 am 19.12.2014 an die EU-Kommission übermittelt worden sei. 
Die Ergebnisse würden auf Prüfungen des Zeitraums vom 01.07.2013 bis 30.06.2014 
beruhen. Die Fehlerquote habe zunächst 4,23 % betragen.  
Frau Manikowski erläutert die besonderen Umstände dieser relativ hohen Quote und 
erläutert, dass in der überwiegenden Zahl der Fälle die Fehlerquote unter 0,5 % gelegen 
habe. 
Sie führt aus, dass die EFRE-Verwaltungsbehörde auf alle Feststellungen umgehend 
reagiert und Korrekturen vorgenommen habe. Nach Korrekturen verbliebe ein sogenanntes 
„Restrisiko“ von 1,89 %, das unter der Wesentlichkeitsgrenze von 2 % liegen würde.  
Frau Manikowski zieht das Fazit, dass die Prüfbehörde auch aufgrund der Art der 
Feststellungen insgesamt ein positives Votum gegenüber der EU-Kommission abgegeben 
habe. Die Prüfbehörde sei davon überzeugt, dass das Verwaltungs- und Kontrollsystem für 
das OP EFRE wirksam funktionieren würde. 
  
Herr von Knobelsdorff dankt Frau Manikowski für die Informationen. 
 
Information:  
Mit Schreiben vom 10.03.2015 hat die EU-Kommission mitgeteilt, dass sie auf der 
Grundlage ihrer Überprüfung den Jahreskontrollbericht 2014 und die Stellungnahme als 
annehmbar und im Einklang mit Artikel 62 (1) d der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 
erachten würde. 
 
 
Im Nachgang zu TOP I.1. bittet Herr von Knobelsdorff nochmals, Richtlinien, die in den 
Sharepoint eingestellt würden, innerhalb von 10 Arbeitstagen zuzustimmen oder ggf. 
Stellungnahmen nur in diesem Zeitraum abzugeben.  
 
Herr von Knobelsdorff schließt die Sitzung und wünscht allen Teilnehmenden eine gute 
Heimfahrt.  
 
 
 
 
 
 
Für den Vorsitz: 
13.30 – 14.30 Uhr 

Für den Vorsitz: 
14.30  – 14.50 Uhr                                 

Für die 
Ergebnisniederschrift:                              

 
gez. 
 

 
gez. 

 
gez. 

Staatssekretär  
Dr. Frank Nägele     

Abteilungsleiter VII 2 
K.-C. von Knobelsdorff                                       

Jutta Moede-Hinz   
(Geschäftsführung)                                                                    

     
                                                                                                     
 

 


